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Das kommt 
auf Sie zu 

WEINRECHT Die neue 
Weinverordnung trat am 8. Mai in 
Kraft. Die praktischen Auswirkungen 
und was Sie ab wann beachten müssen  

– zusammengefasst in diesem Artikel. 

Anfang des Jahres wurde zunächst 
die Novellierung des Deutschen 
Weingesetzes, WeinG, und nun 
vor einigen Wochen auch die No-
vellierung der deutschen Wein-

verordnung, WeinVO verabschiedet. Über 
die Novellierung des WeinG wurde bereits 
in ddw 3 S. 7. dieses Jahres berichtet. 

Dieser Artikel beschäftigt sich mit der am 
08.05.2021 in Kraft getretenen Veränderun-
gen der WeinVO. Im ddw 6 und 7 haben wir 
unter infokompakt bereits über den Entwurf 
der Verordnung berichtet. 

DIE NEUE QUALITÄTSPYRAMIDE
Kern der Reform ist eine europarechtlich ge-
botene Veränderung des Weinbezeichnungs-
rechts zum Erntejahrgang 2026. In diesem 
Rahmen hat sich der deutsche Verordnungs-
geber auch zu einer Änderung der bisherigen 
Qualitätsregelungen entschlossen. 

Die neue Qualitätspyramide ist in Zukunft 
nach dem Grundsatz zu verstehen: 

>> Je kleiner die geografische An-
gabe, desto höher das Qualitätsver-
sprechen

Insoweit deckt sich die neue Qualitätspyra-
mide mit dem neuen geografischen Bezeich-
nungsrecht (siehe dazu S. 38, in diesem Auf-
satz, Überschrift § 39). 

Die neue Pyramide setzt auf niedrigste Stu-
fe den »Deutschen Wein« (ohne Herkunfts-
angabe), auf nächster Stufe den »Landwein« 
(geschützte geografische Angabe, g.g.A.) 
und auf die dritte Stufe die Weine eines »An-
baugebiets« (geschützte Ursprungsbezeich-
nung, g.U.). Diese letzte Stufe unterteilt sich 
noch einmal in vier Einzelstufen, dem Wein 
aus der g.U., den Regionalwein, den Orts-
wein und den Lagenwein. 

DIE ÄNDERUNGEN:
Ziel dieses Artikels ist es, die wesentlichen 
Neuerungen praxisgerecht und übersicht-
lich darzustellen. Die Darstellung folgt da-
bei der Chronologie der praktischen Aus-
wirkungen, da die WeinVO teilweise lange 
Übergangsfristen vorsieht. 

§ 6 Erzeugnisse aus Versuchsanbau
Mit der neu aufgenommenen Vorschrift soll 
sichergestellt werden, dass die Begrenzung 
des Flächenzuwachses in Deutschland von 
0,3 Prozent nicht durch einen ausufernden 
Versuchsanbau umgangen wird. 

Pro Jahr darf ein Betrieb ohne Pflanzge-
nehmigung maximal 0,1 ha für den Ver-
suchsanbau bewirtschaften. 20 Hektoliter 
aus dem Versuchsanbau dürfen durch den 
Betrieb vermarktet werden. Dies ist bis zum 
sechsten Erntejahrgang nach Zulassung der 
Rebsorte in irgendeinem deutschen Bun-
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desland zulässig. Danach darf der Wein aus 
dem Versuchsanbau nicht mehr vermark-
tet werden. Der Betrieb muss dann entwe-
der eine Pflanzgenehmigung beantragen 
oder die Fläche roden. Die Bundesländer 
sind ermächtigt, die Flächen auszuweisen, 
auf denen Versuchsanbau betrieben wer-
den darf. Der Versuchsanbau muss deshalb 
nicht zwingend auf bereits bekannten g.g.A. 
oder g.U. erfolgen. 

Diese Änderung gilt seit dem 08.05.2021.

§ 20a Vorübergehende Änderung einer Pro-
duktspezifikation
Mit dieser Vorschrift wird die Ermächtigung 
des EU-Gesetzgebers, eine Regelung für vo-
rübergehende Änderungen der Produkt-
spezifikationen in das nationale Recht auf-
zunehmen, umgesetzt. Ziel ist es, dass die 
Schutzgemeinschaft künftig auf Extremer-
eignisse kurzfristig reagieren kann. 

Diese Änderung gilt seit dem 08.05.2021.

§ 34c Teilweise gegorener Traubenmost (Fe-
derweißer)
Der Begriff »Federweißer« darf nur noch 
für Most verwendet werden, der aus der 
g.g.A. oder g.U. stammt. Sämtliche Synony-
me (bspw. Sauser) dürfen nicht mehr allein 
verwendet werden, sofern der Most aus der 
g.U. oder g.g.A stammt. Es muss immer der 
Begriff »Federweißer« hinzugefügt werden. 
Die Synonyme wie »Süßer« oder »Brauser« 
dürfen für Most ohne geschützte Angabe er-
gänzend zu dem Begriff »«teilweise gegore-
ner Traubenmost« weiterverwendet wer-
den. Die Begriffe »Roter« oder »Federroter« 
dürfen verwendet werden, wenn es sich um 
rote Trauben handelt. »Federrotling« darf 
nur noch bei blass- bis hellroter Farbe ver-
wendet werden.

Stammt der Most aus einem EU-Nachbar-
land, darf der Begriff »Federweißer« nur ver-
wendet werden, wenn dort die Vorgaben g.U. 
oder g.g.A. eingehalten sind.

Diese Änderung gilt seit dem 08.05.2021.

§ 38 Angaben zum Betrieb und zur Abfüllung
In dem neu aufgenommenen Absatz 11 wird 
eine im EU-Recht vorgesehene Ermächti-
gung umgesetzt, wonach die Angabe »Her-
steller« durch »Verarbeiter« oder »Sektkelle-
rei« und »hergestellt von« durch »verarbeitet 
von« oder »versektet durch« ersetzt werden 
kann.

Diese Änderung gilt seit dem 08.05.2021.

§ 34b Steillage; Terrassenlage
Die Verwendung der Begriffe »Steillage« und 
»Terrassenlage« wird künftig auch für Sekt 
b.A. und Qualitätsperlwein b.A. zugelassen.

Diese Änderung gilt seit dem 08.05.2021.

§ 32 Angabe von Weinarten (blanc de Noirs)
Bis zum diesjährigen Erntejahrgang 2020 
darf der Begriff »Blanc de Noirs« weiter wie 
gewohnt verwendet werden. 

Ab dem Erntejahrgang 2021 darf die Be-
zeichnung »Blanc de Noir« oder »Blanc de 
Noirs« nur noch verwendet werden, wenn 
es sich um ein Erzeugnis mit geschützter Ur-
sprungsbezeichnung handelt, das aus fri-
schen Rotweintrauben wie ein Weißwein ge-
keltert wurde und die für Weißwein typische 
Farbe aufweist.

§ 32 b Erstes Gewächs und Großes Gewächs
Es war und bleibt bis einschließlich Ernte-
jahrgang 2023 zulässig, die Begriffe Großes 
und Erstes Gewächs zu verwenden. Ab dem 

Erntejahrgang 2024 gelten eine Vielzahl von 
Einschränkungen.

• Erstes Gewächs darf verwendet werden, 
wenn die rechtlichen Vorgaben (gut der 
Norm § 32b Abs.1 Nr. 1-10 WeinVO zu ent-
nehmen) eingehalten werden. Dabei darf 
z.B. ein bestimmter Hektarertrag nicht 
überschritten werden. Des Weiteren muss 
u.a. eine Einzellage und ein Jahrgang ange-
geben werden und der Wein darf erst zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt in Verkehr ge-
bracht werden.

• Großes Gewächs darf verwendet werden, 
wenn die Voraussetzungen des ersten Ge-
wächses vorliegen und die weiteren Vorga-
ben (gut der Norm § 32b Abs.2 Nr. 1-6 Wein-
VO zu entnehmen) eingehalten werden. 
Im Vergleich zum Ersten Gewächs sind die 
Vorgaben hier strenger und es ist obligato-
risch eine gesonderte sensorische Prüfung 
durchzuführen.

• Die Schutzgemeinschaft muss Regeln zur 
Nutzung der Bezeichnungen aufstellen, 
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sonst ist den Anbauern aus dieser Region 
die Bezeichnung verwehrt. Dies betrifft die 
zum Gebietsprofil passenden Rebsorten 
und die einzuhaltenden besonderen sen-
sorischen Merkmale. 

• Den Schutzgemeinschaften und Verbän-
den bleibt es frei, weitere, über diesen Ka-
talog hinausgehende Kriterien festzulegen. 

§ 39 geografische Angaben
Der Kern der neuen Verordnung und die 
größten Veränderungen zeigen sich wie be-
reits durch die Pyramide angedeutet im Be-
zeichnungsrecht. Dies fällt besonders auf, da 
die Regelung zur Leitgemeinde - aus europa-
rechtlichen Gründen - wegfallen musste. 

Bereits jetzt gilt auf Basis des Weingeset-
zes: 

• Weine aus der g.g.A. dürfen keine kleinere 
geografische Angabe enthalten.

• Zusätzlich zum Namen der g.U. dürfen nur 
noch Namen aus der Weinbergsrolle oder 
Orts- oder Gemeindenamen angegeben 
werden. 

Ab dem Erntejahrgang 2026 sind folgende 
neue Regelungen einzuhalten. Die Tabelle 
oben zeigt zur besseren Übersicht ein Bei-
spiel mit alten und neuen Bezeichnungen. 

• Es müssen immer (für alle folgenden Ände-
rungen identisch) mindestens 85 Prozent 
der Trauben aus der auf dem Etikett ange-
gebenen kleinsten geografischen Angabe 
stammen.

• Bei Verwendung der alten Begriffe Großla-
ge/Bereich ist stets, in gleicher Schrift, Far-
be und Größe das Wort »Region« unmittel-
bar vor den Namen zu stellen. 

• Wird ein Ortsteil oder eine Gemeinde an-
geben, muss mindestens das Mostgewicht 
Kabinett eingehalten werden und der frü-
heste Vermarktungszeitpunkt ist der 15.12. 
des Erntejahres. 

• Wird zusätzlich zur Region noch ein Orts-
teil oder eine Gemeinde angegeben, ist die-
se vor oder nach der zusammenhängenden 
Angabe Region und Name anzugeben und 
die Vorgaben der Ortsbezeichnung (s.o.) 
sind einzuhalten.

• Wird eine Einzellage verwendet, ist stets 
und mindestens 1,2 mm groß, in gleicher 
Schrift und Farbe unmittelbar vor oder hin-
ter der Einzellage der Ortsteil oder die Ge-
meinde, aus der mindestens 85 Prozent der 
Trauben stammen, anzugeben. Zusätzlich 
muss der Most Mindestmostgewicht Ka-
binett einhalten und frühester Vermark-
tungszeitpunkt ist der 01.03. des auf die 
Ernte folgenden Kalenderjahres. 

• Wird eine kleinere geografische Angabe als 
Einzellage verwendet, gelten die Vorgaben 
zur Einzellage.

• Alle kleineren geografischen Angaben 
müssen in der Weinbergsrolle eingetra-
gen oder ein Gemeinde- oder Ortsteilna-
me sein. Dies gilt auch für Lagenbezeich-
nungen in der Produktspezifikation. 

• Es bleibt zulässig, trotz möglicherer kleine-
rer Angabe, auf dem Wein ausschließlich 
die g.U. oder die g.g.A anzugeben.

Die Schutzgemeinschaften können (und 
sollen) zur Verwendung einzelner Begriffe 
weitere Vorgaben festlegen. Die Rebsorten-
liste für die Einzellage ist durch die Schutz-
gemeinschaft festzulegen.

§ 39 a geografische Angaben mit EU - Schutz
Es wird festgelegt, dass zur Beantragung ei-
ner neuen geschützten Ursprungsbezeich-
nung bei der Festlegung des Hektarertrags 
die sieben vorhergehenden Jahre - unabhän-
gig von ihrer Qualität - zu berücksichtigen 
sind. 

Diese Änderung gilt seit dem 08.05.2021.

§ 42 Rebsortenangaben (Deutscher Wein - 
verbotene Rebsortenbezeichnung)
Die Verwendung folgender Rebsorten und 
ihrer begrifflichen Synonyme als Be-zeich-
nung für Deutschen Wein ist/bleibt unzu-
lässig: Blauer Frühburgunder, Blauer Lim-
berger, Blauer Portugieser, Blauer Silvaner, 
Blauer Spätburgunder, Blauer Trollinger, 
Dornfelder, Grauer Burgunder, Grüner Silva-
ner, Müller-Thurgau, Müllerrebe, Roter Elb-
ling, Roter Gutedel, Roter Riesling, Roter Tra-
miner, Weißer Burgunder, Weißer Elbling, 
Weißer Gutedel, Weißer Riesling. Ursprüng-
lich war eine massive Verkleinerung der Lis-
te geplant gewesen. Letztlich werden nur die 
Rebsorten Bacchus, Domina, Kerner, Riesla-
ner und Scheurebe aus der Liste gestrichen.

Diese Änderung gilt seit dem 08.05.2021.

ZUSAMMENFASSUNG
Es ist ein erster Schritt hinsichtlich des Über-
gangs vom germanischen Qualitätssystem 
zum herkunftsgeprägten romanischen Be-
zeichnungssystem gelungen. Einige weitere 
werden folgen müssen und es ist ein laufen-
der Prozess. Gewisse Aspekte, die in den letz-
ten drei Jahren kontrovers diskutiert wurden, 
wie z.B. eine mögliche Reform des Prädikats-
systems, wurde erstmal verworfen bzw. ver-
schoben.

Aus Sicht des DWV handelt es sich um ei-
nen Schritt in die richtige Richtung, um die 
deutschen Weine - im weltweiten Vergleich, 
aber auch national - zu stärken und ange-
passt an den modernen Markt und den sich 
stetig ändernden Verbraucherwillen auf 
Dauer zu profilieren. Nun ist es an den Er-
zeugern und Schutzgemeinschaften, die neu 
entstanden Möglichkeiten zu nutzen und in-
nerhalb der Übergangsfristen die deutschen 
Weine zu profilieren und die durchaus be-
stehenden Herausforderungen mit Unter-
stützung des DWV anzugehen und eventuel-
le Unsicherheiten und Probleme gemeinsam 
zu lösen. Jede Veränderung gefährdet das Be-
stehende, aber bietet zumeist eine größere 
Chance für die Zukunft. F

Herkunft: Altes Recht Neues Recht Neue Vorgaben

Deutscher Wein Deutscher Wein Deutscher Wein

Landwein (g.g.A) Badener Landwein Badener Landwein

Gebietswein (g.U.) Baden Baden

Regionalwein Ihringer Vulkanfelsen Region Vulkanfelsen -Region Pflicht

Regionalwein Ihringer Vulkanfelsen Region Vulkanfelsen Ihrin-
gen oder Ihringen Region 
Vulkanfelsen

-Region Pflicht,
- 85 % Most aus Ihringen,
- Mindestmost Kabinett, 
- 15.12.

Ortswein Baden 
Blankenhornsberger

Baden 
Blankenhornsberger

- Mindestmost Kabinett, 
- 15.12

Lagenwein Oberbergener Baßgeige Oberbergener Baßgeige oder 
Oberbergener Baßgeige

- Mindestmost Kabinett, 
- 01.03. Folgejahr,
- Rebsorten,
- Gemeindename Pflicht

Beispiel: 
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